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Brandenburg-Paket: 500.000 Euro Soforthilfe 
für Tafeln 
Tafeln-Soforthilfe-Billigkeitsrichtlinie in Kraft getreten 

Die Landesregierung unterstützt die Tafeln mit Mitteln aus dem „Branden-
burg-Paket“. Die „Tafeln-Soforthilfe-Billigkeitsrichtlinie“ ist heute in Kraft ge-
treten. So können in diesem Jahr insgesamt bis zu 500.000 Euro an die 43 Ta-
feln und an andere gemeinnützige Hilfsorganisationen mit einem vergleich-
baren Angebot in Brandenburg ausgezahlt werden. Damit wird eine Maß-
nahme, die beim Sozialgipfel am 21. November 2022 in der Staatskanzlei ver-
einbart wurde, umgesetzt. 

Sozialministerin Ursula Nonnemacher erklärte dazu: „In dieser besonders 
schwierigen Zeit der Mehrfachkrisen ist die Arbeit der Tafeln neben den staatlichen 
Sozialleistungen von unschätzbarem Wert. Sie sind verlässliche Anlaufstellen. 
Aufgrund der verschiedenen Krisen – Corona-Pandemie, Inflation und hohe Ener-
giepreise sowie des Angriffskrieges auf die Ukraine und steigender Flüchtlingszah-
len – kommen deutlich mehr Menschen zu den Tafeln. Gleichzeitig gehen Le-
bensmittelspenden zurück, die Unterhalts- und Betriebskosten steigen. Als freiwil-
liges Hilfsangebot der Zivilgesellschaft ohne institutionelle Förderung haben die 
Tafeln keine Möglichkeit, diese derzeit prekäre Situation abzumildern, ohne ihr An-
gebot für bedürftige Personen und Familien spürbar einzuschränken. Aus diesen 
Gründen unterstützt die Landesregierung die Tafeln zusätzlich mit außerplanmä-
ßigen Mitteln. Mit dem Brandenburg-Paket wollen wir in diesen schwierigen Zeiten 
soziale Härten bestmöglich abfedern und die soziale Infrastruktur stützen.“ 

Gegenstand der Soforthilfe ist ein pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kri-
senbedingte Mehraufwendungen der Tafeln. Antragsberechtigt sind die Träger der 
Tafeln. Sie erhalten in diesem Jahr einen Zuschuss in Höhe von höchstens 10.000 
Euro pro Tafel. Das Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) ist für die 
Bewilligung und Auszahlung zuständig. 

Die Tafeln sind gemeinnützige Hilfsorganisationen, die Lebensmittelvernichtung 
und -verschwendung verhindern und bedürftige Menschen zusätzlich entlasten. 
Die Tafeln erhalten zwar keine direkten Zuschüsse des Landes, das Land unter-
stützt jedoch die Tafelarbeit insbesondere durch die finanzielle Förderung bei der 
Beschaffung von Kühlfahrzeugen aus Lottomitteln. 
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Angesichts der verschiedenen Krisen hat die Landesregierung die Tafeln in Bran-
denburg bereits im September 2022 mit 120.000 Euro aus Lottomitteln für Beschaf-
fungen und Investitionen und im November 2022 mit 129.000 Euro aus dem 
Corona-Rettungsschirm zusätzlich unterstützt. 

Hintergrund 
Das „Brandenburg-Paket“ ist ein Entlastungspaket auf Landesebene. Es bein-
haltet eine Summe von Entlastungsmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen des 
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiekrise im Land Branden-
burg. Es weist einen Gesamtumfang von zwei Milliarden Euro auf, die aus einer 
Kreditaufnahme des Landes Brandenburg stammen. Die Kreditaufnahmemöglich-
keit wurde durch den Notlagenbeschluss am 16. Dezember 2022 im Landtag er-
möglicht. Das Paket und somit die enthaltenen Entlastungsmaßnahmen sind auf 
zwei Jahre begrenzt, das heißt, sie gelten nur in den Jahren 2023 und 2024.  

Die Fachressorts legen beim Finanzministerium für jede Maßnahme dar, in wel-
chem Zusammenhang sie mit der Krisensituation steht und welchen Beitrag sie zu 
deren Abmilderung leistet. Dies folgt aus den Bestimmungen für den Notlagenbe-
schluss des Landtages, die eine Kreditaufnahme für das „Brandenburg-Paket“ nur 
unter besonderen Voraussetzungen gestatten. Hat eine Maßnahme ein Gesamt-
volumen von über 7,5 Millionen Euro, muss der Ausschuss für Haushalt und Fi-
nanzen des Brandenburger Landtages diese Maßnahme jeweils bewilligen. 

Link 
Tafeln-Soforthilfe-Billigkeitsrichtlinie im Amtsblatt für Brandenburg (Nummer 12): 
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%2012_23.pdf  
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